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Die S3-Leitlinie „Verhinderung von Zwang: Prävention 
und Therapie aggressiven Verhaltens bei Erwachsenen“ 
beginnt mit folgenden Worten: 

„Eingedenk der Gewalt und des Unrechts, die 
psychisch erkrankten Menschen im Namen der 
Psychiatrie und durch in der Psychiatrie Tätige in 
der Vergangenheit angetan worden sind, muss dem 
professionellen Umgang mit aggressivem Verhalten 
heute unsere besondere Aufmerksamkeit und Sorg-
falt gelten, um Zwangsmaßnahmen entbehrlich zu 
machen“ [1]. 

Die Psychiatrie heute ist sicherlich nicht mehr der Ort 
wie er im Zitat anklingt. Gleichwohl weist das Zitat auf 
die Verantwortung aller Akteure hin. Die Psychiatrie ist 
auch heute kein gewaltfreier Ort. Der Kreis der Verant-
wortlichen ist aber deutlich zu erweitern: Die Gesell-
schaft als Ganzes ist verpflichtet, sich der Verantwor-
tung gegenüber Menschen mit psychischer Erkrankung 
und Menschen mit Krisen zu stellen und muss ein Ver-
sorgungssystem bereithalten und bereit sein zu finan-
zieren, das angemessen auf diese Problemlagen reagie-
ren kann und darf sich nicht mit der psychiatrischen 
Klinik als Aufenthaltsort für Menschen mit psychischer 
Erkrankung zufriedengeben, für den sich der Rest der 
Gesellschaft kaum interessiert.

Der Gesamtkomplex Zwang und Gewalt in der Psy-
chiatrie lässt sich nicht ohne diese Kontextfaktoren 
betrachten. Denn sie sind es, die zur adäquaten Ver-
sorgung von Menschen mit und in Problemlagen beitra-
gen und im Idealfall einen Klinikaufenthalt verhindern 
können. Wenn aber ein Aufenthalt in einer psychiatri-
schen Klinik unausweichlich ist, insbesondere bei einem 
Aufenthalt gegen den Willen der Person (rechtlich 
als Unterbringung bezeichnet, umgangssprachlich teil-
weise als „Zwangseinweisung“), dann darf dieser tiefe 
Eingriff in die Freiheitsrechte der Person nur auf einer 
rechtlichen Grundlage erfolgen. Diese kann für den Be-
reich der Allgemeinpsychiatrie die Unterbringung auf 
Grundlage des Betreuungsrechts sein oder auf Grund-
lage des Landesgesetzes (für Bayern: das Bayerische 
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz). Andere Rechts-
grundlagen sollen im Weiteren nicht Gegenstand 
dieses Beitrags sein. Eine Unterbringung nach dem 
Betreuungsrecht ist nur dann zulässig, wenn die Per-
son sich selbst erheblich in Gefahr bringt und diese 
Gefahr nicht erkennen kann (oder ihr Handeln danach 
ausrichten kann). Im Weiteren soll sich zudem auf 
das Betreuungsrecht konzentriert werden, das aus-
schließlich dem Eigenschutz der Person dient, wonach 
Zwangsmaßnahmen nur bei einer Eigengefährdung der 
Person ergriffen werden dürfen.

Das Betreuungsrecht hat zuletzt eine umfassende 
Reform erfahren [2]–[5], die nach einem langen Gesetz-
gebungsprozess am 1.1.2023 in Kraft getreten ist. Neben 
festgestellter Defizite im Bereich der Qualität der recht-
lichen Betreuung [6] sowie des für das Betreuungsrecht 
wichtigen Erforderlichkeitsgrundsatzes [7] hatte die 
UN-BRK einen maßgeblichen Einfluss auf die neue 
Gesetzgebung [8]. Die UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) ist bereits im Jahr 2009 von der 
Bundesrepublik Deutschland ratifiziert worden und 
ist seitdem geltendes Recht in Deutschland. Die 
UN-BRK fordert in ihrem Artikel 12 auf, die Handlungs- 
und Rechtsfähigkeit der Personen (mit Behinderung) 
sicherzustellen. Außerdem verfolgt die UN-BRK den 
klaren Vorrang der unterstützenden Entscheidungs-
findung. Ob das vorherige Betreuungsrecht mit der 
UN-BRK im Einklang stand, wurde in Teilen immer wie-
der zur Diskussion gestellt, wenngleich die herrschende 
Lesart einen Einklang feststellte, solange die UN-BRK 
bei der Auslegung der Vorschriften berücksichtigt wur-
de [9]–[11]. 

Da die Vorschriften zum Zwang (Unterbringung, unter-
bringungsähnliche Maßnahmen und Zwangsbehand-
lung) nicht von der Reform erfasst waren, lässt sich 
diese Diskussion mit Blick auf diese Vorschriften 
fortsetzen. Die Abschaffung jeglichen Zwangs in der 
Psychiatrie wurde und wird von verschiedenen Akteu-
ren respektive Gremien gefordert (vgl. die umfassende 
Darstellung bei Bernot (2022) [12], sie zählt u. a. auf: 
UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (2017), 
UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen, UN-Sonderberichterstatter:in für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen, UN-Son-
derberichterstatter:in für das höchste erreichbare Maß 
an Gesundheit sowie der / die UN-Sonderberichterstat-
ter:in gegen Folter, parlamentarische Versammlung des 
Europarats.

Ob die vollständige Abschaffung von Zwang [13] ein 
realistisches Ziel ist, wird an dieser Stelle bezweifelt. 
Dass alle Bemühungen hingegen auf eine Reduktion 
von Zwang gerichtet sein müssen, ergibt sich bereits 
aus dem verfassungsrechtlich herzuleitenden Gedan-
ken des Zwangs als ultima ratio. Die Positionen, die 
sich gegen die Zulässigkeit der Zwangsbehandlung aus-
sprechen, lassen sich zudem nicht in Einklang mit der 
Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungs-
gerichts bringen. Denn das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 2016 
klargestellt [14], dass sich Schutzpflichten ergeben, 
wenn eine Person nicht in der Lage sei, sich selbst zu 
helfen Das BVerfG leitet diese Schutzpflicht des 
Staates aus Art. 2 Abs. 2 S.1 GG ab. Danach muss der 
Staat für „nicht einsichtsfähige Betreute bei drohenden 
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erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen unter 
strengen Voraussetzungen eine ärztliche Behandlung 
als letztes Mittel auch gegen ihren natürlichen Willen“ 
vorsehen [15]. Das BVerfG kritisiert in dieser wie auch in 
einer weiteren Entscheidung zur Fixierung im Jahr 2018 
[16], dass gegenteilige Positionen, die auch stellver-
tretende Entscheidungen nicht zulassen wollen, keine 
Antwort auf die Frage liefern würden, wie mit völlig hilf-
losen Personen umzugehen sei.

Wie komplex eben diese Frage der (vollständigen) Ver-
meidung von Zwang sein kann, soll anhand weniger 
Beispielsfälle aus dem Themenkomplex Zwangsbe-
handlung dargestellt werden. Eine Behandlung gegen 
den Willen einer Person, ggf. durchgesetzt unter der 
Anwendung von körperlichem Zwang, stellt einen der 
schwersten Grundrechtseingriffe dar, den eine Person 
in einem Rechtsstreit erdulden muss. Das BVerfG 
hatte sich mit der Frage der Zulässigkeit einer Zwangs-
behandlung im Jahr 2011 in zwei Fällen, die beide aller-
dings aus dem Maßregelvollzug stammten, befasst [17]. 
Es hat in diesen Entscheidungen die jeweiligen landes-
rechtlichen Regelungen zur Zwangsbehandlung für ver-
fassungswidrig und nichtig erklärt. Allerdings hat es die 
Zwangsbehandlung nicht per se für unzulässig erklärt. 
Erforderlich sei eine hinreichend bestimmte Rechts-
grundlage. Hierfür hat das Gericht einige Vorgaben 
gegeben. Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist strikt 
zu achten. Zwang dürfte nur als letztes Mittel zum Ein-
satz gelangen. Zudem dürfen mildere Mittel nicht vor-
handen sein, der erwartete Nutzen der Maßnahme muss 
die Risiken deutlich überwiegen. Der Maßnahme muss 
ein ernsthafter Überzeugungsversuch vorausgegangen 
sein. Eine unabhängige Kontrollinstanz muss recht-
zeitig angerufen werden können. Damit in diese Prü-
fung eingetreten werden kann, muss eine krankheits-
bedingte Behandlungsuneinsicht vorliegen. Wenn die 
Person selbstbestimmt das Für und Wider einer Maß-

nahme abwägen kann, schließt sich eine Zwangsbe-
handlung grundsätzlich aus. Jeder Mensch hat nämlich 
grundsätzlich das Recht eine – medizinisch indizierte – 
Maßnahme abzulehnen; auch wenn dieses unvernünftig 
erscheinen mag. Ob und inwieweit bei einem Menschen 
mit psychischer Erkrankung dieses Veto eingeschränkt 
werden kann [18], ist eben Kern der Debatte um die 
Zulässigkeit der Zwangsbehandlung [19]–[21]. 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einer weiteren 
zentralen Entscheidung zu diesem Themenkomplex 
aber nicht nur das Abwehrrecht betont, sondern auch 
herausgearbeitet, dass es eine staatliche Schutz-
pflicht gibt, in bestimmten Fallkonstellationen auch 
die Möglichkeit einer Zwangsbehandlung vorzuhalten, 
bei gleichzeitiger Beachtung der engen, am Verhältnis-
mäßigkeitsgrundsatz ausgerichteten Voraussetzungen. 
Damit ist ein Spannungsverhältnis zwischen Selbst-
bestimmung auf der einen Seite und Schutz auf der 
anderen Seite aufgemacht worden, das es im Einzelfall 
auszuloten gilt. Im konkreten Fall, der Anlass für die 
Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht war, ging 
es um eine 63-jährige Frau, die seit vielen Jahren unter 
einer psychischen Erkrankung sowie an einer Auto-
immunerkrankung litt. Sie war auf einer geschlossenen 
Station in einer Einrichtung für Menschen mit Demenz-
erkrankungen in einer Klinik untergebracht, nachdem 
sie sich zuvor kurzfristig in einem Pflegeheim befand. 
Ihr Allgemeinzustand war schlecht. Ihre Medikamente 
nahm sie nur unter Zwang ein. Zu dieser Erkrankung kam 
sodann noch die Erkrankung an Brustkrebs hinzu. Eine 
Operation oder Chemotherapie lehnte sie ab. Die recht-
liche Betreuerin beantragte daraufhin die Genehmigung 
ihrer Einwilligung in die Zwangsbehandlung, die aber 
versagt wurde, weil die Frau zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr geschlossen untergebracht war und eine Zwangs-
behandlung bis dahin nur im Rahmen einer geschlosse-
nen Unterbringung möglich war. In dieser Entscheidung 
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hat das BVerfG die Schutzpflicht des Staates betont. 
So müsse bei Personen, die sich selbst helfen können, 
die Möglichkeit der Zwangsbehandlung bestehen 
(siehe oben). Das BVerfG leitet eben dies aus den 
Schutzpflichten ab, betont aber zugleich auch die Ein-
griffstiefe. Damit ist das oben erwähnte Spannungsver-
hältnis zwischen Schutz und Selbstbestimmung, zwi-
schen Autonomie und Fürsorge beschrieben. Bisher zu 
wenig diskutiert ist aber eine andere Frage, der in die-
sem Fall nahezu keine Beachtung geschenkt wurde: Wie 
steht es mit der Selbstbestimmung am Lebensende von 
Personen mit psychischer Erkrankung? Wird der Person 
dieses Recht zur Gestaltung ihrer letzten Lebensphase 
genommen? Genommen, weil sie psychisch erkrankt ist? 

Jede Zwangsbehandlung wie eben auch jede Behand-
lung bei einem Menschen, der selbst keine wirksame 
Einwilligung in seine Behandlung mehr geben kann, 
bedarf der Prüfung, ob die Maßnahme (noch) im Ein-
klang mit dem – mutmaßlichen – Willen der Person 
steht. An dieser Stelle kommen nun Autonomie und 
Fürsorge wieder näher zusammen, da nach dem hier 
vertretenen Verständnis ebenfalls zur Fürsorge gehört, 
im Interesse der Person zu handeln. Was das Interesse 
der Person ist, kann zuweilen äußerst schwer heraus-
zuarbeiten sein. Daher bietet es sich an, frühzeitig oder 
an „besseren“ Tagen auch diese Themen zu adres-
sieren. Hier bieten sich umfassende Konzepte wie des 
Advance Care Planning, das im Sinne eines dynami-
schen Prozesses zum Reflektieren und Sprechen über 
die eigenen Wertvorstellungen anregt [22]. Zudem ist 
zu überdenken, wie Menschen mit Beeinträchtigungen 
in der Bildung ihrer Entscheidung unterstützt werden 
können. Hier sind unterschiedliche Ansätze denkbar, 
die vielleicht zukünftig Konzepte des Supported 

Decision Making und des Shared Decision Making zu-
sammenführen. Der mutmaßliche Wille kann anhand 
früherer Äußerungen, Wertvorstellungen, religiösen 
Überzeugungen etc. ermittelt werden. Dies erfordert 
Zeit und Aufwand, der aber unerlässlich ist, um mög-
lichst nah am Willen der Person handeln zu können. 
Es ist jedoch zugleich Einhalt geboten, vorschnell 
auf einen mutmaßlichen Willen abzustellen, wenn 
der aktuell geäußerte natürliche Wille anders lau-
tet. Denn hier bestünde die Gefahr, den natürlichen 
Willen zu schnell mit dem mutmaßlichen Willen auszu-
booten. Wie schwierig ein Handeln in Einklang mit dem 
mutmaßlichen Willen ist, zeigen folgende Zahlen aus 
einer Untersuchung aus dem Jahr 1993 [23]: Bei einer 
Befragung von 54 Patientinnen und Patienten bezeich-
neten 44 % der Befragten die Zwangsmedikation auch 
im Nachhinein als sinnlos, 40 % beschrieben sie auch 
im Nachhinein als schwere Demütigung und Kränkung, 
31 % beschrieben sie als Strafe.

Zu bedenken bleibt überdies, dass die Interpretation 
einzelner Anhaltspunkte auch die Gefahr von Fehlinter-
pretationen bedeutet. Insbesondere bei Personen, bei 
denen ein Eintreten ins Gespräch aus unterschiedlichen 
Gründen schwierig ist.

Die Risiken, die mit der Anwendung von Zwang bis hin 
zur (Re-)Traumatisierung, sind stets in die Überlegun-
gen einzubeziehen. Zwang ist ein Fremdkörper in jeder 
auf Vertrauen gegründeten Beziehung und kann diese 
Beziehung zerstören oder vereiteln, dass Vertrauen 
gefasst werden kann. Zwang muss das letzte Mittel 
bleiben. Doch dies setzt neben der Bereitschaft aller 
Akteure zum Suchen nach anderen Lösungen voraus, 
dass das System auch Alternativen bereithält. 
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